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Postlagernde Sendungen

Mit Beginn der Portoperiode 5 (6.5.1920-31.3.1921) bis zum Ende der Portoperiode 26 (26.-
30.11.1923) war für postlagernde Sendungen eine zusätzliche Gebühr zu entrichten. Derartige
Belege darf man mit Fug und Recht als sehr selten ansehen. Um so erfreulicher, dass unser
Mitglied Hans Semm1er hierzu einen solchen Beleg zeigen kann .
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Eine Fernpostkarte, dazu noch eingeschrieben und postlagernd, muss man erst einmal finden.
Solch ein Beleg würde das Herz eines jeden Belegsammlers vor Freude hüpfen lassen. Das
Porto betrug 10 Milliarden Mark, die Einschreibgebühr 20 Milliarden und Postlagergebühr 1
Milliarde.
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